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Mitarbeiterbeteiligungen bei Startups – 
Bescheinigungspflichten des Arbeitgebers 
In Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels sind Beteiligungsprogramme bei Jungunternehmen 
essenziell, um Mitarbeitende zu finden und zu binden, da sie in der Regel nur geringe Löhne zahlen 
können. Beteiligungsrechte führen zu zusätzlichen Bescheinigungspflichten des Arbeitgebers und 
sind häufig einkommenssteuerrechtlich relevant. Wir zeigen Ihnen, was es bei der Erstellung des 
Lohnausweises zu berücksichtigen gilt.

Erstellt ein Unternehmen Beteiligungs-
programme für seine Mitarbeitenden, 
steht es in der Pflicht. Der Arbeitge-
ber muss sowohl für die Einräumung 
von Mitarbeiterbeteiligungen als auch 
für jede Steuerperiode, in welcher der 
Mitarbeitende Mitarbeiterbeteiligungen 
einkommenssteuerlich realisiert, eine 
Bescheinigung ausstellen. Diese Ver-
pflichtung gilt auch dann, wenn der Mit-
arbeiterbeteiligungsplan von einer aus-
ländischen Konzerngesellschaft oder 
durch einen Dritten verwaltet wird. Wird 
der geldwerte Vorteil aus Mitarbeiter-
beteiligungen nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses realisiert, müssen die 
ehemaligen Arbeitgeber den kantonalen 
Steuerbehörden des Wohnsitzes des 
Mitarbeitenden die Bescheinigung zu-
sätzlich direkt zustellen. 

Echte und unechte Mitarbeiter- 
beteiligungen 
Die Mitwirkungs- und Bescheinigungs-
pflichten der Arbeitgeber sind im Kreis-
schreiben 37 «Besteuerung von Mit-
arbeiterbeteiligungen» (KS 37) der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung 
(ESTV) geregelt. Darin wird auch zwi-
schen «echten» und «unechten» Mitar-
beiterbeteiligungen unterschieden. 

Zu den «echten» zählen Aktien, Optio-
nen, Partizipationsscheine, Genossen- 

schaftsanteile etc. Unechte Beteiligun-
gen sind Phantom Stocks oder Co-In-
vestments. Sie fungieren primär als An-
reizsysteme, denn im Ergebnis wird den 
Mitarbeitenden keine Beteiligung am  
Eigenkapital des Arbeitgebers in Aus-
sicht gestellt, sondern nur eine Geldleis-
tung, die sich an der Wertentwicklung 
des Basistitels orientiert.

Beteiligungsrechte gemäss Beiblatt
Das steuerbare Erwerbseinkommen, 
das dem Arbeitnehmer im entspre-
chenden Kalenderjahr aus Mitarbei-
terbeteiligungen zugeflossen ist, ist in  
Ziffer 5 des Lohnausweises auszu- 
weisen. Grundsätzlich entspricht das  
Erwerbseinkommen der Differenz zwi-
schen dem Verkehrswert und dem  
Abgabe- bzw. Erwerbspreis der Beteili-
gung. 

Bei nicht an der Börse gehandelten 
Wertpapieren ist der Verkehrswert zu 
ermitteln. Dies macht in der Regel die 
Steuerbehörde des Kantons, in dem die 
Gesellschaft ihren Sitz hat. Bei Start- 
up-Gesellschaften empfiehlt es sich,  
die Bewertung vorgängig mit der Ge-
schäftsleitung oder mit Fachexperten zu 
besprechen.

Sind bei Mitarbeiterbeteiligungen noch 
keine geldwerten Leistungen erfolgt 
(rein anwartschaftliche Rechte), ist dies 
bei den Bemerkungen (unter Ziffer 15) zu 
notieren. 

In allen Fällen von Mitarbeiterbeteili-
gungen gelten weitere Bescheinigungs-
pflichten, die mittels Beiblätter zum 
Lohnausweis mitzuliefern sind.
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Beiblätter zum Lohnausweis
Für das Beiblatt bestehen keine Form-
vorschriften, zwingend muss es aber 
Namen, Adresse, AHV- und Sozialver-
sicherungsnummer enthalten. Sobald 
Mitarbeitende Mitarbeiterbeteiligungs-
rechte erhalten – auch wenn in dieser 
Periode noch keine einkommenssteu-
errechtlichen Tatbestände erfolgten –, 
ist dies auf einem Beiblatt zu bescheini-
gen. Auf diesem sind je nach Art des Be- 
teiligungsplans folgende Angaben zu  
machen (nicht abschliessende Aufzäh-
lung):

 � Datum des Erwerbs, der Ab- oder 
Rückgabe, der Ausübung, der Ent- 
stehung des Ausübungsrechts

 � Anzahl 
 � Abgabe-, Ausübungspreis
 � Verkehrswerte
 � Dauer allfälliger Sperrfristen
 � Datum der Freigabe
 � allfällig vereinbarter Erwerbspreis
 � Zeitpunkt des Einkommenszuflusses 
 � Geldwerter Vorteil
 � Wechselkurs 
 � im Lohnausweis bescheinigtes Ein-
kommen

 � allfälliges steuerbares Einkommen im 
Ausland

 � steuerbares Vermögen in der 
Schweiz

Musterbescheinigungen für diverse An-
wendungsfälle können dem Anhang 3 
des KS 37 entnommen werden. Das 
einheitliche Lohnmeldeverfahren (ELM) 
von Swissdec stützt sich auf diese  
Musterbescheinigungen und unterstützt 
die elektronische Übermittlung an die 
kantonalen Veranlagungsbehörden.
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FAZIT
Mitarbeiterbeteiligungspläne jeg-
licher Art führen zu zusätzlichen 
Bescheinigungspflichten des Ar-
beitgebers. Damit die HR-Verant-
wortlichen die jährlichen Lohn-
ausweise der Arbeitnehmenden 
korrekt und vollständig erstellen 
können, sollten die Einkommens- 
und Vermögenssteuerwerte früh-
zeitig bekannt sein. Es empfiehlt 
sich, die Herleitung der entspre-
chenden Werte vorgängig mit  
Fachexperten zu klären. 

OBT unterstützt Sie gerne dabei.

Verkehrswert nicht börsenkotierter 
Mitarbeiteraktien
Bei nicht börsenkotierten Mitarbeiter- 
aktien muss auf der Bescheinigung ver-
merkt sein, aus welcher Transaktion sich 
der ausgewiesene Verkehrswert ablei-
tet. Berechnet sich dieser nach einem 
Formelwert, muss die angewandte Be-
wertungsformel auf der Bescheinigung 
angegeben werden. 

Die ESTV hat das KS 37 bezüglich der Er-
mittlung des Verkehrswertes per 1. Janu-
ar 2021 aktualisiert. Seither gilt die ver-
einfachte Formel der Schweizerischen 
Steuerkonferenz (SSK) als ein taugliches 
Instrument, um den Formelwert eines 
Unternehmens zu bestimmen.

Die Grundformel lautet:

U = Unternehmenswert
E = Ertragswert
S = Substanzwert

Unter anderem hat die SSK die Berech-
nung des Kapitalisierungssatzes, mit 
dem der Ertragswert ermittelt wird, 
angepasst. Die neue Methode hat zur 

2 E+S
3

U=

Folge, dass sich ab 2021 höhere Kapi-
talisierungssätze ergaben, was bei Un-
ternehmen mit Gewinnen zu tieferen 
Verkehrswerten führte. Ab 2021 gilt neu 
ein Kapitalisierungssatz von 9.5% (in den 
letzten Jahren betrug dieser 7%).

Verkehrswert von Startup-Gesell-
schaften
Neu gegründete Gesellschaften müssen 
in der Regel in der Anfangs- und Aufbau-
phase nach dem Substanzwert per Ende 
der entsprechenden Steuerperiode be-
wertet werden. Sobald repräsentative 
Geschäftsergebnisse vorliegen, sind die 
Bewertungsregeln und Formeln der SSK 
gemäss Kreisschreiben 28 «Wegleitung 
zur Bewertung von Wertpapieren ohne 
Kurswert für die Vermögenssteuer» (KS 
28) anzuwenden.

Bei Startup-Gesellschaften entspricht 
der Vermögenssteuerwert bis zum Vor-
liegen von repräsentativen Geschäfts- 
ergebnissen grundsätzlich ebenfalls  
dem Substanzwert. Aufgrund der sehr 
hohen Bewertungsunsicherheiten kann 
allerdings nicht auf die von Investoren 
bei Finanzierungsrunden bezahlten Prei-
se abgestellt werden. Investorenpreise 
sind nur massgeblich, wenn sie nach 

Abschluss der Aufbauphase bezahlt  
werden. Vorbehalten bleiben Fälle, in 
denen das Abstellen auf den Substanz-
wert aufgrund besonderer Umstände zu 
einem widersprüchlichen Ergebnis füh-
ren würde.

Achtung: Die einmal gewählte Berech-
nungsmethode für den entsprechenden 
Mitarbeiterbeteiligungsplan muss zwin-
gend beibehalten werden.
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